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Betreff 
Verpflichtender Lärmschutz am Flugplatz Bonn/Hangelar 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin fordert die Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH auf: 
 
a) 
sich beim Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW, als der obersten Luftauf-
sichtsbehörde, dafür einzusetzen, dass die gemäß § 21 a Abs.2 LuftVO eingerichtete Platz-
runde des Flugplatzes Bonn/Hangelar durch eine luftaufsichtsrechtliche Regelung gemäß § 
21 a, Abs. 1, Satz 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 LuftVO für verbindlich erklärt wird. 
 
b) 
die Teilnehmer am Luftverkehr, die in Hangelar starten oder landen, darauf zu drängen, 
Verstöße gegen die LuftVO durch unnötiges Überfliegen von Wohngebieten zu unterlassen. 
 
c) 
durch eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen den Teilnehmern am Luftverkehr, die am 
Flugplatz einen Stellplatz haben, und der Flugplatzgesellschaft, eine Grundlage für die 
Durchsetzung der Einhaltung der Platzrunde zu schaffen. Schwerwiegende oder wiederhol-
te Verstöße sollten zum Verlust des Stellplatzes führen. 
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d) 
künftig Stellplätze nur noch für Flugzeuge zu vergeben, die den „erhöhten Schallschutzfor-
derungen“ der Lärmschutzverordnung entsprechen. 
 
e) 
eine zentrale Anlaufstelle für Beschwerden einzurichten, die nach Möglichkeit  eigenständig 
Verstöße feststellen und ahnden kann, die Beschwerdeführer über das Ergebnis der Be-
schwerde unterrichtet und dem Lärmschutzbeirat jährlich einen Bericht vorlegt. 
 
f) 
die Platzrunde des Flugplatzes Bonn/Hangelar aus der Luft deutlicher erkennbar zu ma-
chen. 
 
 
2. 
Die Vertreter des Rates der Stadt Sankt Augustin in der Gesellschafterversammlung, im 
Aufsichtsrat und im Lärmschutzbeirat werden beauftragt, sich in den genannten Gremien für 
die Umsetzung der oben genannten Punkte nachdrücklich einzusetzen. 
 
3. 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin bekräftigt, dass die Erhaltung des Flugplatzes 
Bonn/Hangelar für die weitere, insbesondere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Sankt 
Augustin von großer Bedeutung ist. Andererseits muss das Interesse der Bevölkerung an 
Lärmschutzmaßnahmen noch stärker berücksichtigt werden. Ein Interessenausgleich sollte 
durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung unter den Gesellschaftern herge-
stellt werden, in der der Status quo der Betriebsgenehmigung festgeschrieben wird, um zu 
verhindern, dass künftig möglicherweise weitaus größere und lautere Flugzeuge starten und 
landen können, Betriebszeiten wesentlich verändert werden können und die Start- und Lan-
debahn verlängert werden kann. 
 
 
Begründung: 
 
Hauptbestandteile der Beschwerden im Bezug auf die Lärmimmissionen des Flugplatzes 
Bonn/Hangelar beziehen sich auf die Teilnehmer des Flugverkehrs, die sich nicht an die 
geltende Platzrunde halten. So werden regelmäßig Wohngebiete überflogen, die eigentlich 
durch die festgelegte Platzrunde vor intensivem Lärm geschützt werden sollten. 
 
Leider halten sich Teilnehmer des Luftverkehrs nicht an die von der Fliegergemeinschaft 
Hangelar e.V. gemachten Empfehlungen zur Lärmbegrenzung. Der lobenswerte Einsatz der 
Fliegergemeinschaft Hangelar e.V. hat nicht den Widerhall gefunden, der zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm notwendig ist, so dass eine verbindliche Regelung zu treffen ist. 
 
Die auf Lärmbelastungen folgenden Beschwerden beim Flugplatz Bonn/Hangelar bewirken 
kaum etwas, da die Flugplatzgesellschaft keine eigenen Möglichkeiten zur Durchsetzung 
der Einhaltung der Platzrunde hat. Im Übrigen stellt ein Abweichen von der Platzrunde nach 
den heutigen Regelungen nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit dar, die von der staatlichen  
Luftaufsicht geahndet werden könnte. Die eingezeichnete Platzrunde ist nach der LuftVO 
lediglich eine Orientierungshilfe für die Flieger. Sie hat keinen rechtsverbindlichen Charak-
ter, sondern stellt nur ein Hilfsmittel i.S.v. § 22 LuftVO dar. 
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Die bisher gehandhabte Freiwilligkeit bzgl. der Einhaltung der Platzrunde hat sich beim 
Flugplatz Bonn/Hangelar leider nicht bewährt – wie die Vielzahl der Beschwerden aus der 
Bevölkerung zeigt. Durch die genannte Regelung der obersten Luftaufsichtsbehörde muss 
daher die Platzrunde verbindlich gemacht werden.  
 
Eine Landtagsinitiative zu diesem Thema wird derzeit auch von der Fraktion der Grünen auf 
Kreisebene auf den Weg gebracht wie der Berichterstattung am vergangenen Wochenende 
gezeigt hat. 
 
Der Flughafen Bonn/Hangelar hat in der Bevölkerung einen wichtigen Stellenwert, und es 
besteht keinerlei Absicht, ihn in Frage zu stellen. Es müssen aber Maßnahmen ergriffen 
werden, die dem Lärmschutzbedürfnis der Bürger/innen Rechnung tragen.  
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